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Verordnung
über die Berufsausbildung und schulische Förderung der Jugendlichen in den Jugendwerkhöfen.

Vom 31. Juli 1952
Die Jugendwerkhöfe in der Deutschen Demokratischen Republik haben die Aufgabe, die ihnen an

vertrauten schwererziehbaren Jugendlichen zu vollwertigen Mitgliedern unserer Gesellschaft zu erziehen.
Sie erfüllen diese Aufgabe in der Hauptsache dadurch, daß sie alle Voraussetzungen schaffen, um die 

Jugendlichen zu guten Facharbeitern zu entwickeln. Diese Zielsetzung wird unterstützt durch eine plan
voll und systematisch gestaltete politische, kulturelle und sportliche Arbeit.

Deshalb wird folgendes verordnet:
der Erziehungserfolg eingetreten ist, jedoch nur am 
Ende einer Ausbildungsphase oder am Ende eines 
Schuljahrdrittels. g 2

Lehrwerkstätten
(1) In den Jugendwerkhöfen A sind Lehrwerk

stätten entsprechend der örtlichen industriellen 
oder landwirtschaftlichen Entwicklung einzurichten. 
Diese Lehrwerkstätten dienen ausschließlich zur 
Berufsausbildung von Jugendlichen, die durch die 
Organe Jugendhilfe und Heimerziehung einge
wiesen werden.

(2) Weitere Werkstätten bleiben zur wirtschaft
lichen Unterstützung in den Jugendwerkhöfen A 
und B bestehen. In ihnen werden Jugendliche ohne 
Lehrverträge an schulfreien Tagen zum Zwecke der 
Berufsfindung beschäftigt.

§ 3
Verantwortung der volkseigenen Betriebe

(l) Der beauftragte volkseigene Betrieb des der 
Lehrwerkstatt des Jugendwerkhofes entsprechen
den Industriezweiges ist für die Anleitung der 
Lehrausbilder und Lehrlinge in der praktischen und 
theoretischen Lehrausbildung verantwortlich. Die

§ 1 ’
Allgemeines

(1) Jugendwerkhöfe sind Heime für schwererzieh
bare Jugendliche, die durch richterliche Entschei
dung in diese Heime eingewiesen wurden. Die Dif
ferenzierung innerhalb der Zweckbestimmung ge
schieht nach den Gesichtspunkten der Berufsausbil
dung, und zwar auf der Grundlage des Standes der 
Schulbildung als Vorbedingung hierfür. Demzufolge 
werden die Jugendwerkhöfe differenziert in:

a) Jugendwerkhöfe für Jugendliche mit dem 
Wissensstand des 6. bis 8. Grundschuljahres 
(Jugendwerkhof A),

b) Jugendwerkhöfe für Jugendliche mit einem 
Wissensstand bis einschließlich 5. Grundschul
jahr (Jugendwerkhof B).

Innerhalb der Kategorie A erfolgt eine weitere 
Differenzierung nach den Möglichkeiten der Be
rufsausbildung.

(2) Die Entlassung der Jugendlichen aus dem Ju
gendwerkhof erfolgt unabhängig von dem Stand 
der Berufsausbildung oder der Schulbildung, wenn


